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Art. 1 Gegenstand
Bei einem Spitalaufenthalt übernimmt der Versicherer zusätz-
lich zu den Leistungen der obligatorischen Krankenpflegever-
sicherung die Behandlungskosten infolge von Krankheit oder, 
soweit der entsprechende Versicherungsschutz besteht, von 
Unfall.

Art. 2 Versicherungsgarantie
Die Spitalbehandlungskostenversicherung umfasst Kapital-
varianten von Fr. 1’000.– bis Fr. 500’000.– oder eine vollum-
fängliche Garantie.

Art. 3 Leistungen
1.	 Die versicherte Garantie wird einmal innerhalb von 365 

Tagen ausgerichtet.
2.	 Wurde die versicherte Garantie innerhalb von 730 aufei-

nanderfolgenden Tagen zweimal voll ausgerichtet, so be-
steht kein Leistungsanspruch mehr.

3.	 Bei einem Spitalaufenthalt infolge Krankheit oder Unfalls 
vergütet der Versicherte die Spitalkosten gemäss der ver-
sicherten Garantie.

Art. 4 Überversicherung
Zusammen mit den Leistungen der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung und Dritter darf die versicherte Garantie 
in keinem Fall die gesamten Spitalbehandlungskosten über-
steigen.

Art. 5 Ausgeschlossene  
Risiken
Nebst den in Art. 4.2-4.12 der allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen ausgeschlossenen Risiken sind folgende Risiken 
nicht gedeckt:
1.	 Behandlungen, die nicht von der obligatorischen Kranken-

pflegeversicherung übernommen wurden
2.	 Zusatzkosten, die aufgrund eines gemäss Art. 41, Ziff. 3 

KVG medizinisch indizierten, ausserkantonalen Spitalauf-
enthalts vom Wohnkanton des Versicherten zu übernehmen 
sind

3.	 Organtransplantationen, für welche der Schweizerische 
Verband für Gemeinschaftsaufgaben (VSK) in Solothurn 
Fallpauschalen vereinbart hat. Diese Regelung gilt auch für 
Kliniken, für die keine Fallpauschalen vereinbart wurden.

4.	 Mutterschaft

Grundlage der nachstehenden Bestimmungen bilden die Allgemeinen Bedingungen für die Krankenzusatzversicherungen (AVZ AV) 
nach VVG der Mutuel Versicherungen AG, Ausgabe vom 1. Juli 2010.
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Versicherung für Spitalbehandlungskosten (HGAMAV)

Monatliche Tarife 2020

Deckung bei Krankheit 

Ihr Alter im Jahr 2020

Versicherungsschutz 19-50 51-60 61 und mehr

 1 000 15.00 18.00 22.00

 3 000 33.00 38.00 45.00

 5 000 37.00 42.00 52.00

 8 000 41.00 47.00 58.00

 10 000 45.00 54.00 64.00

 15 000 52.00 60.00 75.00

 20 000 100.00 117.00 145.00

 30 000 106.00 123.00 154.00

 40 000 125.00 146.00 181.00

 50 000 168.00 191.00 226.00

 75 000 176.00 199.00 230.00

 100 000 184.00 205.00 234.00

 500 000 211.00 230.00 253.00

Unbegrenzt  219.00 238.00 260.00

Deckung bei Krankheit und Unfall

Ihr Alter im Jahr 2020

Versicherungsschutz 19-50 51-60 61 und mehr

 1 000 17.00 20.00 25.00

 3 000 35.00 40.00 48.00

 5 000 40.00 45.00 57.00

 8 000 44.00 50.00 66.00

 10 000 47.00 56.00 68.00

 15 000 56.00 64.00 82.00

 20 000 105.00 122.00 155.00

 30 000 112.00 129.00 160.00

 40 000 136.00 157.00 193.00

 50 000 176.00 199.00 234.00

 75 000 182.00 205.00 238.00

 100 000 195.00 216.00 243.00

 500 000 224.00 243.00 260.00

Unbegrenzt  232.00 251.00 267.00


